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Präambel

Der Markt Massing im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund

 der §§ 2 Abs. 1,9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)

 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)

 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

 der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, die 2. Änderung des 

Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "SO Geratsdorf" im Vereinfachten Verfahren nach 

§ 13 BauGB als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist die Planzeichnung 

M 1:1000 vom 07.09.2017 maßgebend.

Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Die 2. Änderung des  Bebauungsplanes besteht aus:

1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom 07.09.2017 mit  Übersichtslageplan 

und den Planlichen und Textlichen Festsetzungen

   2) Begründung vom 07.09.2017

Markt     , den 08.09.2017, ___________________________

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)

Der Marktrat von Massing hat in der Sitzung vom 06.07.2017 die Aufstellung der 2. Änderung des  

Bebauungsplanes "SO Geratsdorf"  im Vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 20.07.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Der Marktrat hat mit Beschluss vom 06.07.2017 den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes i. 

d. F. vom 06.07.2017 gebilligt. Gleichzeitig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

3. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Die öffentliche Auslegung zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" in der 

Fassung vom 06.07.2017 erfolgte in der Zeit vom 28.07.2017 bis einschließlich 31.08.2017.

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Zu dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" in der Fassung vom 

06.07.2017 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der 

Zeit vom 28.07.2017 bis einschließlich 31.08.2017 beteiligt.

5. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Der Marktrat hat mit Beschluss vom 07.09.2017 die 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" 

in der Fassung vom 07.09.2017 als Satzung beschlossen.

Markt  , den 08.09.2017, ___________________________

Massing            Josef Auer, 1. Bürgermeister

Die als Satzung beschlossene 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" wurde am 

20.09.2017 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 07.09.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 

Dienststunden im Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 

Auskunft gegeben. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes ist damit rechtswirksam. Auf die 

Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist 

hingewiesen worden.

Markt  , den 02.10.2017, ___________________________

Massing            Josef Auer, 1. Bürgermeister
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SO 1+2

2.0  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige 

Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt! 

GRZ bis maximal 0,6
2.1

2.2

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0  ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1
Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2)  BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren 

für den Einsatz von Biogas aus der 

Landwirtschaft

SO 2: Tierhaltungsanlagen in erheblichem Umfang

hier: Geflügelmastbetrieb 

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, §19, § 20 BauNVO)

Wandhöhe:

Die Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum 

Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

SO 1:
Betriebsgebäude mit Lagerhalle:

maximale Wand-/ Firsthöhe: 11,0 m

Endlager, Fermenter, Nachfermenter:      5,0 m

Silowände:
  6,0 m

SO 2:
maximale traufseitige Wandhöhe:   6,0 m

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten 

Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ausgeschöpft werden. 

3.0  BAUWEISE, BAUGRENZEN

3.1

Baugrenze
3.2

b besondere, abweichende Bauweise  

- mit Grenzabstand wie offene Bauweise

- maximale Baukörperlänge über 50 m Länge 

zulässig. 

5.0  SONSTIGE PLANZEICHEN
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB (Innenkante)5.1

Nutzungsartengrenze

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)5.2

(§ 9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

4.0  VERKEHRSFLÄCHEN 

(§ 9, Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4.1
Straßenverkehrsflächen: Bundesstraße 388

4.2
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

hier: öffentlicher Feldweg

4.3
Straßenbegrenzungslinie

6.1
Baum I. Ordnung (Hochstamm) nach Artenliste in den textl. 

Festsetzungen zur Grünordnung, eine lagemäßige 

Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m  unter 

Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

6.0  GRÜNORDNUNG

zu pflanzende Einzelbäume :

6.1.1

(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 20 und Abs. 6 BauGB)

Gesamthöhe:

Die Gesamthöhe wird nur für die geplanten Gebäude im SO 2 festgesetzt.

Die Gesamthöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum First.

SO 2:
Gesamthöhe der Hauptgebäude:

10,0 m

Gesamthöhe der Nebengebäude (wie Lüftungsanlagen): 13,0 m

5.3
Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der Bundesstraße  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 6 FStrG)

5.4
festgesetzter Höhenbezugspunkt für das jeweilige Gebäude 

= fertiger Fußboden Erdgeschoß bzw. bei den Fermentern 

geplanter Tiefpunkt des Anschlussgeländes;

der fertige Fußboden Erdgeschoß der Gebäude ist in einem 

Spielraum von +/- 50 cm zum festgesetzten Höhenbezugspunkt 

verbindlich  

öffentliche Grünfläche / Straßenbegleitgrün

6.2

2.3

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, hochglänzender oder stark 

reflektierender Ausführung sind unzulässig. 

bei Pultdächern begrenzt auf  max. 1,00 m.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich 

der Säulen erlaubt. Zwischen Boden und Zaununterkante ist ein Abstand von 15 

cm einzuhalten.

Industriezaun feuerverzinkt oder Maschendrahtzaun

max. 2,00 m ab OK fertiges GeländeEinfriedung:

Dachaufbauten für betriebliche Technik dürfen in den Dimensionen und Höhen 

nur gemäß den Vorgaben eines anlagebezogenen Genehmigungsverfahrens 

ausgeführt werden.

Bauweise (§ 22 BauNVO)

Für das Baugebiet gilt abweichende Bauweise:

Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die Gebäudelänge festgesetzt. 

Nebenanlagen
Verfahrensfreie Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 BayBO sind außerhalb der Baugrenzen nicht 

zulässig. 

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH ART 81 BayBO, 

Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2)  BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren 

mit Fahrsilos, Betriebsgebäude, Fermenter, Nachfermenter, Endlager, 

Gasspeicher 

SO 2: Tierhaltungsanlagen in erheblichem Umfang

mit maximal 3 Stallgebäude mit Freigehege 

III.   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.0  FESTSETZUNGEN NACH §9 Abs. 1 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

1.2

Abstandsflächen
Es gelten im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Der 

Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO wird angeordnet. Dabei wird das Sondergebiet bezüglich der Tiefe der 

Abstandsflächen entsprechend einem Gewerbegebiet mit einer Tiefe von mindestens 0,25 H 

eingeordnet. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist das Mass von der bestehenden Geländeoberfläche 

bis zum Abschluss der Wand (siehe Punkt II. 2.2).

1.3

1.4

(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Dachform:2.1

Satteldach:                                   12° - 25° 
Dachneigung:2.2

Bereich SO 1: Pultdach, Tonnen- bzw. Kuppeldach 

Bereich SO 2:  Satteldach

Dächer mit durchgehender  Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel zur 

längeren Gebäudeseite. 

Pultdach:                                        5° - 15°

Tonnen- bzw. Kuppeldach:                                        

maximale Stichhöhe:                     6,0 m                                    

Ziegel in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete 

Blechdeckungen in Rot-, Braun u. Grautönen, bzw. Dachdeckungen aus Titanzink.

Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht zulässig. Die 

Solaranlagen sind in Dachneigung möglichst eng an das Dach anliegend zu 

montieren. 

2.3 Dachdeckung:

Dachüberstand:2.4

Dachaufbauten:2.5

2.6 Fassaden-

gestaltung:

2.7

2.8 Zaunsockel:

8. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

8.1  UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 15, 25 BauGB)

Pflanzqualitäten:    

Bäume I. Ordnung: 

Bäume auf öffentl. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 18-20 cm

Bäume auf priv. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 16-18 cm

oder v. Heister, 200-250 cm

Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., STU 12-14 cm

oder v. Heister,  150-200 cm

Bei Hecken: Bäume     v. Heister,  100 -150 cm

Sträucher v. Str., mind. 3 - 5 Triebe, 60 - 100 cm

Die  zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 

anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach 

Erstellung der privaten und öffentlichen Erschließungsflächen fertigzustellen. 

Nachpflanzungen haben den festgesetzten Pflanzqualitäten zu entsprechen.

Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) 

entsprechen. Für festgesetzte Bepflanzungen sind nur die Gehölze unter Punkt 8.3 zu verwenden. 

Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m². 

Pflanzung von 3-4-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

(90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf der gesamten Länge. Die 

Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 

8.3.3 zu erfolgen. 

7.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen 

8.0  FLÄCHEN UND MAßNAHMEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft 

zur Regelung des Wasserabflusses

       UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

hier: Fläche für Regenrückhaltebecken
8.1

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

E1

Pflanzung von 2-8-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

(95%) und Bäumen II. Ordnung (5%) auf der gesamten Länge entlang des 

Weges. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III.

8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen. 

E3

E4 Pflanzung von 2-3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

auf mind. 70 % der Länge entlang des Weges. Pflanzung einer Baumreihe 

mit Bäumen I. Ordnung gemäß Planzeichnung. Die Auswahl der Pflanzen 

hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III. 8.3.1. und 8.3.3 zu erfolgen. 

10.0  HINWEISE; KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

10.2

Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Flurstücksnummer

bestehende Bebauung (Biogasanlage mit Fahrsilo)
10.3

10.1

7.0  FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE 

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Höhenlinien Bestand
10.5

Erhalt der bestehenden Gehölzpflanzung 

straßenbegleitenden Gehölze

890

450

geplante Bebauung (Hähnchenaufzuchtstall)
10.4

Böschung Bestand
10.6

Sichtdreieck 4,5/200 m (zur Bundesstrasse); 

Geschwindigkeit von 100 km/h10.7

9.0  FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD

Flächen für die Landwirtschaft
9.1

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

7.2

Pflanzung von 2-3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

(90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf der gesamten Länge. Die 

Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 

8.3.3 zu erfolgen. 

E2

10.8

Fahrbahnrand der Bundesstrasse
10.9

Becken 1 = Absetzbecken / Löschwasserteich

Becken 2 = Versickerungsbecken

RRB 2

RRB 1

Bemaßung
10.10 6,00

Höhen Bestand
10.11 439.99

Telekommunikationsleitung der Telekom Bestand

10.12

4.0  WASSERWIRTSCHAFT 

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem

Schmutzwasser

Das Schmutzwasser wird an die bestehende Kanalleitung angeschlossen. Bei der Produktion von spezifische 

Abwässer, die über das normale Maß hinausgehen, müssen diese Abwässer auf dem eigenen 

Baugrundstück einer Reinigung unterzogen werden.

Niederschlagswasser allgemein

Generell darf kein Niederschlagswasser dem Kanal zugeführt werden.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser) von dem Baugrundstück

Das Niederschlagswasser im Teilbereich SO 1 wird direkt dem Versickerungsbecken (= Becken 2) zugeführt.

Das Niederschlagswasser im Teilbereich SO 2 wird über die geplanten Regenwasserleitungen dem 

Absetzbecken (= Becken 1) zugeleitet, von dort wird es dem Versickerungsbecken (= Becken 2) zugeführt. 

Die Oberflächentwässerung des privaten Grundstückes ist gemäß AT-DVWK M 153 zu bewerten. Bei der 

Bemessung des Versickerungsbeckens ist das DWA-Merkblatt A 117 zu  beachten.

5.0  WEITERE FESTSETZUNGEN

Abwehrender Brandschutz: Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege 

erreichbar sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück 

einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem Art. 31 BayBO und DIN 14090 

entsprechen. 

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den 

Löschwasserbedarf im Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln 

und die notwendigen Mengen, sofern und soweit sie über das vom 

öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Marktgemeinde 

Massing oder anderen Versorgungsträgern bereitgestellte Maß von 

insgesamt 192 m³/h gemäß DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen, auf 

seinem Baugrundstück bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich). 

Bodenmodellierungen des Geländes sind auf dem gesamten Baugrundstück  in einer max. Höhe von 3,0 m 

zulässig. Die Geländemodellierungen dürfen nur in Form von zu begrünenden Böschungen erfolgen. Die 

Abtrags- und Auftragsböschungen dürfen nicht steiler als 1 : 2,0 sein. Die Übergänge der Böschungen sind 

landschaftsgerecht weich auszuführen. 

Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft und zur 

Bundesstraße keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrten, oder innerhalb 

des Baugrundstückes sind Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m erlaubt. 

Stützmauern (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

Genehmigungsfreistellung: Gemäß Art. 58, Abs. 1 Satz 1 BayBO wird die Anwendung der 

Genehmigungsfreistellung für die Bauvorhaben ausgeschlossen.

3.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

6.0  LÄRMSCHUTZ

(§ 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB)

Im Planungsgebiet wird das Emissionsverhalten der Nutzungen als besondere Festsetzung über die Art der 

Nutzung im Sinne von § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO durch Emissionskontingente nach DIN 45691 geregelt. 

Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche Immissionsorte 

im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK

nach DIN 45691:2006-12 weder während der Tagzeit zwischen 6:00 und 22:00 Uhr noch nachts zwischen 

22:00 und 6:00 Uhr überschreiten:

SEK= Emissionsbezugsfläche = Sondergebiet abzüglich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Die Einhaltung zulässiger Emissionskontingente ist - mit Ausnahme der Regelung zur "Relevanzgrenze", die 

keine Gültigkeit findet - nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung 

der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher 

Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.

Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, wenn diese nachweislich 

durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Betriebes/Vorhabens so kompensiert werden, 

dass die für die untersuchten Teilflächen in der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten 

werden.

7.0  LUFTREINHALTUNG

 SO1: Biogasanlage

Die Erzeugung von Biogas muss im geschlossenen Produktionsprozess erfolgen. Alle Gärbehälter, 

Vorgruben, Endlager sowie alle gas- und substratführenden Leitungen und Anlagenteile sind 

geschlossen auszuführen. Die Einbringung von Rohgülle in die Vorgrube sowie das Abfüllen von 

Gärrest aus dem Endlager müssen, soweit wie technisch möglich, im geschlossen System erfolgen.

Bei der Lagerung der nachwachsenden Rohstoffe ist sicherzustellen, dass keine geruchsintensiven 

Faulprozesse auftreten können. Die Lagerung von pflanzlichen Einsatzstoffen (Nawaros) darf 

ausschließlich in einer befestigten Fahrsiloanlage erfolgen. Die Oberflächen der Silokörper müssen mit 

einer Folie abgedeckt werden, so dass im Regelbetrieb maximal eine Anschnittfläche von 100 m2 offen 

steht. Geruchsintensivere Grassilage darf maximal 50 % der Gesamtanschnittfläche betragen.

Die Lagerung von Geflügelfestmist muss so erfolgen, dass eine Rückvernässung des Materials 

ausgeschlossen ist. Der Mist ist vollständig abzudecken bzw. überdacht zu lagern und darf nur kurzzeitig 

für die Beschickung der Dosierstation geöffnet werden.

Die Verwertung des erzeugten Biogases muss in einer BHKW-Anlage (Gas-Otto-Motoren) erfolgen. Die 

Abgase sind mindestens 10 m ü. Flur in die freie Luftströmung abzuführen. Für die Motoren sind die 

einschlägigen Emissionsgrenzwerte nach TA Luft einzuhalten. Die jährliche Biogasproduktionsrate darf 

maximal 2,3 Mio. Norm-Kubikmeter pro Jahr betragen.

Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände sind befestigt auszuführen und regelmäßig zu reinigen und bei 

Bedarf zu befeuchten.

 SO2: Tierhaltungsanlagen in erheblichem Umfang

- In den drei Masthähnchenställen darf insgesamt eine Tierzahl von 75.000 Masthähnchenplätzen nicht 

überschritten werden.

- Die Stallabluft aus den drei Masthähnchenställen ist im Regelbetrieb über Abluftreinigungsanlagen 

(Luftwäscher) zu führen. Die gereinigte Abluft ist anschließend je Stallgebäude über Abluftkamine 

senkrecht nach oben in die freie Luftströmung abzuführen. Alle Kamine, auch die Sommerlüfter, müssen 

eine bauliche Ableithöhe von mindestens 3 m ü. First des Stallgebäudes sowie 11,5 m ü. Flur aufweisen. 

Es ist lüftungstechnisch zu gewährleisten, dass an allen Kaminmündungen ganzjährig eine 

Abluftaustrittsgeschwindigkeit von mindestens 10 m/s erreicht wird.

- Die Sommerlüfter dürfen ausschließlich als Notlüfter an wenigen Betriebstagen pro Jahr in Betrieb gehen.

- Eine Geflügelmistlagerung ist auf dem Betriebsgelände der Masthähnchenställe nicht zulässig. Der Mist 

ist nach der Ausstallung unverzüglich zur Biogasanlage abzutransportieren.

- Die Wintergärten der Ställe sind vollständig überdacht zu errichten.

Sichtdreiecke

Sichtdreiecke sind von Pflanzen der Wuchshöhe über 0,80 m freizuhalten mit Ausnahme von 

Bäumen als Hochstämme. Diese sind auf eine lichte Höhe von 4,50 m über Straßenoberkante 

aufzuasten.

Bodenbearbeitung / Schutz des Oberbodens

Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 18915); 

eine Zwischenbegrünung mit Leguminosen ist vorzunehmen.

IV. HINWEISE

Grenzabstände

Der Pflanzabstand zur landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt bei Sträuchern 

2,0 m und bei Bäumen 4,0 m.

Der Pflanzabstand zur Fahrbahnkante der Bundesstraße bei Bäumen hat mindestens 8,0 m zu 

betragen.

Sicherstellung des Pflanzraumes
1.

Großbäume:

Kleinbäume:

Gehölze:
Rasen:

Bodendenkmäler

Auf dem Gelände des geplanten Baugebietes  sind keine Bodendenkmäler bekannt. Es ist 

nicht damit zu rechnen, dass oberirdisch nicht mehr sichtbare Bodendenkmäler vorhanden 

sind, jedoch sind die entsprechenden Richtlinien des Bayerischen Landesamts für 

Denkmalpflege zu beachten.

2.

Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm

Baumgruben: 150 x150 x 80 cm

Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm

Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

3.

4.

5.

8.

Saat- und Pflanzgut

Für Ansaaten und Pflanzungen im Gewerbegebiet wird die Verwendung von autochthonem Saat- 

und Pflanzgut empfohlen.

6.

Lärm und Luftreinhaltung

In zukünftigen Genehmigungsverfahren ist auf Basis der zu diesem Zeitpunkt konkret vorliegenden  

Antragsunterlagen, Eingabepläne und Lüftungsberechnung durch das Landratsamt Rottal-Inn die 

Vorlage eines detaillierten Immissionsschutzgutachtens zur Luftreinhaltung mit Prüfumfang 

Geruchs-, Ammoniak-, Feinstaub-, Bioaerosol- sowie Stickstoffimmissionen anzuordnen.

7.

Zugänglichkeit der Normblätter, Vorschriften und Gesetze

Alle Gesetze, DIN-Normen, Arbeitsblätter und technischen Vorschriften auf die der Bebauungsplan 

in seinen planlichen und textlichen Festsetzungen verweist, werden bei der Auslegung zu den 

üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermann Einsicht bereitgehalten.

8.5.  LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

8.4.  WIESENFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 25 BauGB)

8.3  ZU VERWENDENDE GEHÖLZE (§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 BauGB)

8.2  FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES (§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 BauGB)

8.7.  AUSGLEICHSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

Malus domestica 

Pyrus pyraster

Prunus avium 

Prunus padus 

Sorbus aucuparia 

Acer campestre 

Carpinus betulus

Wild-Apfel 
Wild-Birne
Vogel-Kirsche 

Trauben-Kirsche  

Eberesche 
Feld-Ahorn
Hainbuche

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, 

Abwasser, Post, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt 

der geplanten Gehölze zu gewährleisten.

Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und 

Staudenanteil vorzunehmen.

Bauantrag / Freiflächengestaltungsplan

Zum Bauantrag ist ein fachlich qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mindestens im M 1 : 500 

vorzulegen, der das Ausmaß und die Höhe der geplanten Aufschüttungen und Abgrabungen, Lage 

und Gestaltung eventuell erforderlicher Stützmauern, sowie die Gestaltung der Freiflächen, 

insbesondere das innere Erschließungssystem, einschließlich der Großbaumüberstellung sowie 

Lage, Größen und Pflanzenauswahl privater Pflanzflächen aufzeigt. Ebenso sind die notwendigen 

Feuerwehrzufahrten, mit Rettungswegen und Aufstellflächen im Freiflächengestaltungsplan zum 

jeweiligen Bauantrag aufzuzeigen. Dieser ist von einem/r qualifizierten Landschaftsarchitekt/in zu 

erstellen.

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Fraxinus excelsior

Quercus robur

Tilia cordata
Populus nigra

Berg-Ahorn
Spitz-Ahorn
Esche 
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Schwarz-Pappel

Sträucher

In den privaten Grünflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind ergänzend 

für strauchartige und bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher zugelassen.

Eine Pflanzung von fremdländischen und/oder in ihrem Wuchscharakter 

landschaftsfremden Laub- und Nadelbäumen wie z.B. Trauerweide, Hängebuche, 

Blaufichten i. Arten und Thujen ist nicht zulässig.

Bäume II. Ordnung

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Cornus mas 

Euonymus europaeus 

Lonicera xylosteum 

Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

Rhamnus frangula 

Rosa canina 

Salix caprea 

Sambucus nigra 

Viburnum opulus 

Viburnum lantana

Hartriegel 
Hasel 
Kornelkirsche 

Pfaffenhütchen 

Heckenkirsche 

Liguster 
Schlehe 
Faulbaum 
Hunds-Rose 

Sal-Weide  
Holunder 
Gemeiner Schneeball 

Wolliger Schneeball

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes

Die privaten Grundstücks sind gemäß den Angaben, beschrieben unter E 1 - E 4 zu bepflanzen. 

Je 300 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung des 

Baugebietes mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Durch Planzeichen bzw. textliche 

Festsetzungen festgesetzte Baumpflanzungen können angerechnet werden. 

Bei den freiwachsenden Hecken in den Grünstreifen ist die innere Heckenlinie buchtig auszubilden. 

Gehölzarten

Bäume I. Ordnung

8.6.  FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN  (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Insgesamt ist ein Ausgleichsfläche von rechnerisch 4.719 m³ zu erbringen. 

Der Ausgleichsflächenbedarf wird durch eine Einzahlung in den Bayerischen Naturschutzfonds 

getilgt.
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I. Planzeichnung M 1:1000
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2. Änderung des Bebauungsplanes  
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mit integrierter Grünordnung
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Deckblatt Nr. 2

896

894/1

Präambel

Der Markt Massing im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund

 der §§ 2 Abs. 1,9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB)

 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)

 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)

 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)

 der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, die 2. Änderung des 

Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung "SO Geratsdorf" im Vereinfachten Verfahren nach 

§ 13 BauGB als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes ist die Planzeichnung 

M 1:1000 vom 07.09.2017 maßgebend.

Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Die 2. Änderung des  Bebauungsplanes besteht aus:

1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom 07.09.2017 mit  Übersichtslageplan 

und den Planlichen und Textlichen Festsetzungen

   2) Begründung vom 07.09.2017

Markt     , den 08.09.2017, ___________________________

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)

Der Marktrat von Massing hat in der Sitzung vom 06.07.2017 die Aufstellung der 2. Änderung des  

Bebauungsplanes "SO Geratsdorf"  im Vereinfachten Verfahren nach §13 BauGB beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 20.07.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Der Marktrat hat mit Beschluss vom 06.07.2017 den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes i. 

d. F. vom 06.07.2017 gebilligt. Gleichzeitig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

3. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)

Die öffentliche Auslegung zum Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" in der 

Fassung vom 06.07.2017 erfolgte in der Zeit vom 28.07.2017 bis einschließlich 31.08.2017.

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Zu dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" in der Fassung vom 

06.07.2017 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der 

Zeit vom 28.07.2017 bis einschließlich 31.08.2017 beteiligt.

5. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Der Marktrat hat mit Beschluss vom 07.09.2017 die 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" 

in der Fassung vom 07.09.2017 als Satzung beschlossen.

Markt  , den 08.09.2017, ___________________________

Massing            Josef Auer, 1. Bürgermeister

Die als Satzung beschlossene 2. Änderung des Bebauungsplanes "SO Geratsdorf" wurde am 

20.09.2017 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Fassung vom 07.09.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen 

Dienststunden im Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen 

Auskunft gegeben. Die 2. Änderung des Bebauungsplanes ist damit rechtswirksam. Auf die 

Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist 

hingewiesen worden.

Markt  , den 02.10.2017, ___________________________

Massing            Josef Auer, 1. Bürgermeister
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SO 1+2

2.0  MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige 

Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt! 

GRZ bis maximal 0,6
2.1

2.2

II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0  ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1
Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2)  BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren 

für den Einsatz von Biogas aus der 

Landwirtschaft

SO 2: Tierhaltungsanlagen in erheblichem Umfang

hier: Geflügelmastbetrieb 

(§ 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, §19, § 20 BauNVO)

Wandhöhe:

Die Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum 

Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

SO 1:
Betriebsgebäude mit Lagerhalle:

maximale Wand-/ Firsthöhe: 11,0 m

Endlager, Fermenter, Nachfermenter:      5,0 m

Silowände:
  6,0 m

SO 2:
maximale traufseitige Wandhöhe:   6,0 m

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 BauNVO bezeichneten 

Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ausgeschöpft werden. 

3.0  BAUWEISE, BAUGRENZEN

3.1

Baugrenze
3.2

b besondere, abweichende Bauweise  

- mit Grenzabstand wie offene Bauweise

- maximale Baukörperlänge über 50 m Länge 

zulässig. 

5.0  SONSTIGE PLANZEICHEN
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes § 9 (7) BauGB (Innenkante)5.1

Nutzungsartengrenze

(§ 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)5.2

(§ 9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

4.0  VERKEHRSFLÄCHEN 

(§ 9, Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

4.1
Straßenverkehrsflächen: Bundesstraße 388

4.2
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

hier: öffentlicher Feldweg

4.3
Straßenbegrenzungslinie

6.1
Baum I. Ordnung (Hochstamm) nach Artenliste in den textl. 

Festsetzungen zur Grünordnung, eine lagemäßige 

Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m  unter 

Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

6.0  GRÜNORDNUNG

zu pflanzende Einzelbäume :

6.1.1

(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 20 und Abs. 6 BauGB)

Gesamthöhe:

Die Gesamthöhe wird nur für die geplanten Gebäude im SO 2 festgesetzt.

Die Gesamthöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum First.

SO 2:
Gesamthöhe der Hauptgebäude:

10,0 m

Gesamthöhe der Nebengebäude (wie Lüftungsanlagen): 13,0 m

5.3
Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der Bundesstraße  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 6 FStrG)

5.4
festgesetzter Höhenbezugspunkt für das jeweilige Gebäude 

= fertiger Fußboden Erdgeschoß bzw. bei den Fermentern 

geplanter Tiefpunkt des Anschlussgeländes;

der fertige Fußboden Erdgeschoß der Gebäude ist in einem 

Spielraum von +/- 50 cm zum festgesetzten Höhenbezugspunkt 

verbindlich  

öffentliche Grünfläche / Straßenbegleitgrün

6.2

2.3

Fassadenmaterialien und -anstriche in greller, hochglänzender oder stark 

reflektierender Ausführung sind unzulässig. 

bei Pultdächern begrenzt auf  max. 1,00 m.

unzulässig; es sind ausschließlich erforderliche Punktfundamente im Bereich 

der Säulen erlaubt. Zwischen Boden und Zaununterkante ist ein Abstand von 15 

cm einzuhalten.

Industriezaun feuerverzinkt oder Maschendrahtzaun

max. 2,00 m ab OK fertiges GeländeEinfriedung:

Dachaufbauten für betriebliche Technik dürfen in den Dimensionen und Höhen 

nur gemäß den Vorgaben eines anlagebezogenen Genehmigungsverfahrens 

ausgeführt werden.

Bauweise (§ 22 BauNVO)

Für das Baugebiet gilt abweichende Bauweise:

Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die Gebäudelänge festgesetzt. 

Nebenanlagen
Verfahrensfreie Gebäude nach Art. 57 Abs. 1 Satz 1 BayBO sind außerhalb der Baugrenzen nicht 

zulässig. 

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH ART 81 BayBO, 

Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2)  BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren 

mit Fahrsilos, Betriebsgebäude, Fermenter, Nachfermenter, Endlager, 

Gasspeicher 

SO 2: Tierhaltungsanlagen in erheblichem Umfang

mit maximal 3 Stallgebäude mit Freigehege 

III.   TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1.0  FESTSETZUNGEN NACH §9 Abs. 1 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung

1.2

Abstandsflächen
Es gelten im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Der 

Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO wird angeordnet. Dabei wird das Sondergebiet bezüglich der Tiefe der 

Abstandsflächen entsprechend einem Gewerbegebiet mit einer Tiefe von mindestens 0,25 H 

eingeordnet. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist das Mass von der bestehenden Geländeoberfläche 

bis zum Abschluss der Wand (siehe Punkt II. 2.2).

1.3

1.4

(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Dachform:2.1

Satteldach:                                   12° - 25° 
Dachneigung:2.2

Bereich SO 1: Pultdach, Tonnen- bzw. Kuppeldach 

Bereich SO 2:  Satteldach

Dächer mit durchgehender  Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel zur 

längeren Gebäudeseite. 

Pultdach:                                        5° - 15°

Tonnen- bzw. Kuppeldach:                                        

maximale Stichhöhe:                     6,0 m                                    

Ziegel in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete 

Blechdeckungen in Rot-, Braun u. Grautönen, bzw. Dachdeckungen aus Titanzink.

Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht zulässig. Die 

Solaranlagen sind in Dachneigung möglichst eng an das Dach anliegend zu 

montieren. 

2.3 Dachdeckung:

Dachüberstand:2.4

Dachaufbauten:2.5

2.6 Fassaden-

gestaltung:

2.7

2.8 Zaunsockel:

8. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

8.1  UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 15, 25 BauGB)

Pflanzqualitäten:    

Bäume I. Ordnung: 

Bäume auf öffentl. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 18-20 cm

Bäume auf priv. Grund:  mind. Hochstamm, 3xv., STU 16-18 cm

oder v. Heister, 200-250 cm

Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., STU 12-14 cm

oder v. Heister,  150-200 cm

Bei Hecken: Bäume     v. Heister,  100 -150 cm

Sträucher v. Str., mind. 3 - 5 Triebe, 60 - 100 cm

Die  zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 

anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach 

Erstellung der privaten und öffentlichen Erschließungsflächen fertigzustellen. 

Nachpflanzungen haben den festgesetzten Pflanzqualitäten zu entsprechen.

Die Pflanzenqualität muss den Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) 

entsprechen. Für festgesetzte Bepflanzungen sind nur die Gehölze unter Punkt 8.3 zu verwenden. 

Für freiwachsende Hecken und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 m². 

Pflanzung von 3-4-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

(90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf der gesamten Länge. Die 

Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 

8.3.3 zu erfolgen. 

7.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen 

8.0  FLÄCHEN UND MAßNAHMEN FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT, DEN HOCHWASSERSCHUTZ

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft 

zur Regelung des Wasserabflusses

       UND DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES

hier: Fläche für Regenrückhaltebecken
8.1

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

E1

Pflanzung von 2-8-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

(95%) und Bäumen II. Ordnung (5%) auf der gesamten Länge entlang des 

Weges. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III.

8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen. 

E3

E4 Pflanzung von 2-3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

auf mind. 70 % der Länge entlang des Weges. Pflanzung einer Baumreihe 

mit Bäumen I. Ordnung gemäß Planzeichnung. Die Auswahl der Pflanzen 

hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III. 8.3.1. und 8.3.3 zu erfolgen. 

10.0  HINWEISE; KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

10.2

Flurstücksgrenze mit Grenzstein

Flurstücksnummer

bestehende Bebauung (Biogasanlage mit Fahrsilo)
10.3

10.1

7.0  FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ / LANDSCHAFTSPFLEGE 

(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Höhenlinien Bestand
10.5

Erhalt der bestehenden Gehölzpflanzung 

straßenbegleitenden Gehölze

890

450

geplante Bebauung (Hähnchenaufzuchtstall)
10.4

Böschung Bestand
10.6

Sichtdreieck 4,5/200 m (zur Bundesstrasse); 

Geschwindigkeit von 100 km/h10.7

9.0  FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT UND WALD

Flächen für die Landwirtschaft
9.1

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

7.2

Pflanzung von 2-3-reihigen Gehölzpflanzungen bestehend aus Sträuchern 

(90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf der gesamten Länge. Die 

Auswahl der Pflanzen hat gemäß der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 

8.3.3 zu erfolgen. 

E2

10.8

Fahrbahnrand der Bundesstrasse
10.9

Becken 1 = Absetzbecken / Löschwasserteich

Becken 2 = Versickerungsbecken

RRB 2

RRB 1

Bemaßung
10.10 6,00

Höhen Bestand
10.11 439.99

Telekommunikationsleitung der Telekom Bestand

10.12

4.0  WASSERWIRTSCHAFT 

Die Beseitigung des Wassers erfolgt im Trennsystem

Schmutzwasser

Das Schmutzwasser wird an die bestehende Kanalleitung angeschlossen. Bei der Produktion von spezifische 

Abwässer, die über das normale Maß hinausgehen, müssen diese Abwässer auf dem eigenen 

Baugrundstück einer Reinigung unterzogen werden.

Niederschlagswasser allgemein

Generell darf kein Niederschlagswasser dem Kanal zugeführt werden.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser) von dem Baugrundstück

Das Niederschlagswasser im Teilbereich SO 1 wird direkt dem Versickerungsbecken (= Becken 2) zugeführt.

Das Niederschlagswasser im Teilbereich SO 2 wird über die geplanten Regenwasserleitungen dem 

Absetzbecken (= Becken 1) zugeleitet, von dort wird es dem Versickerungsbecken (= Becken 2) zugeführt. 

Die Oberflächentwässerung des privaten Grundstückes ist gemäß AT-DVWK M 153 zu bewerten. Bei der 

Bemessung des Versickerungsbeckens ist das DWA-Merkblatt A 117 zu  beachten.

5.0  WEITERE FESTSETZUNGEN

Abwehrender Brandschutz: Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege 

erreichbar sein. Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück 

einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem Art. 31 BayBO und DIN 14090 

entsprechen. 

Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den 

Löschwasserbedarf im Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln 

und die notwendigen Mengen, sofern und soweit sie über das vom 

öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise von der Marktgemeinde 

Massing oder anderen Versorgungsträgern bereitgestellte Maß von 

insgesamt 192 m³/h gemäß DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen, auf 

seinem Baugrundstück bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich). 

Bodenmodellierungen des Geländes sind auf dem gesamten Baugrundstück  in einer max. Höhe von 3,0 m 

zulässig. Die Geländemodellierungen dürfen nur in Form von zu begrünenden Böschungen erfolgen. Die 

Abtrags- und Auftragsböschungen dürfen nicht steiler als 1 : 2,0 sein. Die Übergänge der Böschungen sind 

landschaftsgerecht weich auszuführen. 

Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft und zur 

Bundesstraße keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrten, oder innerhalb 

des Baugrundstückes sind Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 2,0 m erlaubt. 

Stützmauern (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

Genehmigungsfreistellung: Gemäß Art. 58, Abs. 1 Satz 1 BayBO wird die Anwendung der 

Genehmigungsfreistellung für die Bauvorhaben ausgeschlossen.

3.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN

(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

(§ 9, Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

6.0  LÄRMSCHUTZ

(§ 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB)

Im Planungsgebiet wird das Emissionsverhalten der Nutzungen als besondere Festsetzung über die Art der 

Nutzung im Sinne von § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO durch Emissionskontingente nach DIN 45691 geregelt. 

Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche Immissionsorte 

im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK

nach DIN 45691:2006-12 weder während der Tagzeit zwischen 6:00 und 22:00 Uhr noch nachts zwischen 

22:00 und 6:00 Uhr überschreiten:

SEK= Emissionsbezugsfläche = Sondergebiet abzüglich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Die Einhaltung zulässiger Emissionskontingente ist - mit Ausnahme der Regelung zur "Relevanzgrenze", die 

keine Gültigkeit findet - nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung 

der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher 

Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.

Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, wenn diese nachweislich 

durch Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Betriebes/Vorhabens so kompensiert werden, 

dass die für die untersuchten Teilflächen in der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten 

werden.

7.0  LUFTREINHALTUNG

 SO1: Biogasanlage

Die Erzeugung von Biogas muss im geschlossenen Produktionsprozess erfolgen. Alle Gärbehälter, 

Vorgruben, Endlager sowie alle gas- und substratführenden Leitungen und Anlagenteile sind 

geschlossen auszuführen. Die Einbringung von Rohgülle in die Vorgrube sowie das Abfüllen von 

Gärrest aus dem Endlager müssen, soweit wie technisch möglich, im geschlossen System erfolgen.

Bei der Lagerung der nachwachsenden Rohstoffe ist sicherzustellen, dass keine geruchsintensiven 

Faulprozesse auftreten können. Die Lagerung von pflanzlichen Einsatzstoffen (Nawaros) darf 

ausschließlich in einer befestigten Fahrsiloanlage erfolgen. Die Oberflächen der Silokörper müssen mit 

einer Folie abgedeckt werden, so dass im Regelbetrieb maximal eine Anschnittfläche von 100 m2 offen 

steht. Geruchsintensivere Grassilage darf maximal 50 % der Gesamtanschnittfläche betragen.

Die Lagerung von Geflügelfestmist muss so erfolgen, dass eine Rückvernässung des Materials 

ausgeschlossen ist. Der Mist ist vollständig abzudecken bzw. überdacht zu lagern und darf nur kurzzeitig 

für die Beschickung der Dosierstation geöffnet werden.

Die Verwertung des erzeugten Biogases muss in einer BHKW-Anlage (Gas-Otto-Motoren) erfolgen. Die 

Abgase sind mindestens 10 m ü. Flur in die freie Luftströmung abzuführen. Für die Motoren sind die 

einschlägigen Emissionsgrenzwerte nach TA Luft einzuhalten. Die jährliche Biogasproduktionsrate darf 

maximal 2,3 Mio. Norm-Kubikmeter pro Jahr betragen.

Die Fahrwege auf dem Betriebsgelände sind befestigt auszuführen und regelmäßig zu reinigen und bei 

Bedarf zu befeuchten.

 SO2: Tierhaltungsanlagen in erheblichem Umfang

- In den drei Masthähnchenställen darf insgesamt eine Tierzahl von 75.000 Masthähnchenplätzen nicht 

überschritten werden.

- Die Stallabluft aus den drei Masthähnchenställen ist im Regelbetrieb über Abluftreinigungsanlagen 

(Luftwäscher) zu führen. Die gereinigte Abluft ist anschließend je Stallgebäude über Abluftkamine 

senkrecht nach oben in die freie Luftströmung abzuführen. Alle Kamine, auch die Sommerlüfter, müssen 

eine bauliche Ableithöhe von mindestens 3 m ü. First des Stallgebäudes sowie 11,5 m ü. Flur aufweisen. 

Es ist lüftungstechnisch zu gewährleisten, dass an allen Kaminmündungen ganzjährig eine 

Abluftaustrittsgeschwindigkeit von mindestens 10 m/s erreicht wird.

- Die Sommerlüfter dürfen ausschließlich als Notlüfter an wenigen Betriebstagen pro Jahr in Betrieb gehen.

- Eine Geflügelmistlagerung ist auf dem Betriebsgelände der Masthähnchenställe nicht zulässig. Der Mist 

ist nach der Ausstallung unverzüglich zur Biogasanlage abzutransportieren.

- Die Wintergärten der Ställe sind vollständig überdacht zu errichten.

Sichtdreiecke

Sichtdreiecke sind von Pflanzen der Wuchshöhe über 0,80 m freizuhalten mit Ausnahme von 

Bäumen als Hochstämme. Diese sind auf eine lichte Höhe von 4,50 m über Straßenoberkante 

aufzuasten.

Bodenbearbeitung / Schutz des Oberbodens

Der anstehende Oberboden ist insgesamt zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 18915); 

eine Zwischenbegrünung mit Leguminosen ist vorzunehmen.

IV. HINWEISE

Grenzabstände

Der Pflanzabstand zur landwirtschaftlichen Nutzfläche beträgt bei Sträuchern 

2,0 m und bei Bäumen 4,0 m.

Der Pflanzabstand zur Fahrbahnkante der Bundesstraße bei Bäumen hat mindestens 8,0 m zu 

betragen.

Sicherstellung des Pflanzraumes
1.

Großbäume:

Kleinbäume:

Gehölze:
Rasen:

Bodendenkmäler

Auf dem Gelände des geplanten Baugebietes  sind keine Bodendenkmäler bekannt. Es ist 

nicht damit zu rechnen, dass oberirdisch nicht mehr sichtbare Bodendenkmäler vorhanden 

sind, jedoch sind die entsprechenden Richtlinien des Bayerischen Landesamts für 

Denkmalpflege zu beachten.

2.

Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm

Baumgruben: 150 x150 x 80 cm

Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm

Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

3.

4.

5.

8.

Saat- und Pflanzgut

Für Ansaaten und Pflanzungen im Gewerbegebiet wird die Verwendung von autochthonem Saat- 

und Pflanzgut empfohlen.

6.

Lärm und Luftreinhaltung

In zukünftigen Genehmigungsverfahren ist auf Basis der zu diesem Zeitpunkt konkret vorliegenden  

Antragsunterlagen, Eingabepläne und Lüftungsberechnung durch das Landratsamt Rottal-Inn die 

Vorlage eines detaillierten Immissionsschutzgutachtens zur Luftreinhaltung mit Prüfumfang 

Geruchs-, Ammoniak-, Feinstaub-, Bioaerosol- sowie Stickstoffimmissionen anzuordnen.

7.

Zugänglichkeit der Normblätter, Vorschriften und Gesetze

Alle Gesetze, DIN-Normen, Arbeitsblätter und technischen Vorschriften auf die der Bebauungsplan 

in seinen planlichen und textlichen Festsetzungen verweist, werden bei der Auslegung zu den 

üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermann Einsicht bereitgehalten.

8.5.  LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

8.4.  WIESENFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1, Nr. 25 BauGB)

8.3  ZU VERWENDENDE GEHÖLZE (§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 BauGB)

8.2  FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES (§ 9 Abs. 1, Nr. 20, 25 BauGB)

8.7.  AUSGLEICHSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

Malus domestica 

Pyrus pyraster

Prunus avium 

Prunus padus 

Sorbus aucuparia 

Acer campestre 

Carpinus betulus

Wild-Apfel 
Wild-Birne
Vogel-Kirsche 

Trauben-Kirsche  

Eberesche 
Feld-Ahorn
Hainbuche

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, 

Abwasser, Post, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den langfristigen Erhalt 

der geplanten Gehölze zu gewährleisten.

Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.

Die Neuansaaten sind mit standortgerechtem Saatgut mit hohem Kräuter- und 

Staudenanteil vorzunehmen.

Bauantrag / Freiflächengestaltungsplan

Zum Bauantrag ist ein fachlich qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mindestens im M 1 : 500 

vorzulegen, der das Ausmaß und die Höhe der geplanten Aufschüttungen und Abgrabungen, Lage 

und Gestaltung eventuell erforderlicher Stützmauern, sowie die Gestaltung der Freiflächen, 

insbesondere das innere Erschließungssystem, einschließlich der Großbaumüberstellung sowie 

Lage, Größen und Pflanzenauswahl privater Pflanzflächen aufzeigt. Ebenso sind die notwendigen 

Feuerwehrzufahrten, mit Rettungswegen und Aufstellflächen im Freiflächengestaltungsplan zum 

jeweiligen Bauantrag aufzuzeigen. Dieser ist von einem/r qualifizierten Landschaftsarchitekt/in zu 

erstellen.

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Fraxinus excelsior

Quercus robur

Tilia cordata
Populus nigra

Berg-Ahorn
Spitz-Ahorn
Esche 
Stiel-Eiche
Winter-Linde

Schwarz-Pappel

Sträucher

In den privaten Grünflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind ergänzend 

für strauchartige und bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher zugelassen.

Eine Pflanzung von fremdländischen und/oder in ihrem Wuchscharakter 

landschaftsfremden Laub- und Nadelbäumen wie z.B. Trauerweide, Hängebuche, 

Blaufichten i. Arten und Thujen ist nicht zulässig.

Bäume II. Ordnung

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Cornus mas 

Euonymus europaeus 

Lonicera xylosteum 

Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

Rhamnus frangula 

Rosa canina 

Salix caprea 

Sambucus nigra 

Viburnum opulus 

Viburnum lantana

Hartriegel 
Hasel 
Kornelkirsche 

Pfaffenhütchen 

Heckenkirsche 

Liguster 
Schlehe 
Faulbaum 
Hunds-Rose 

Sal-Weide  
Holunder 
Gemeiner Schneeball 

Wolliger Schneeball

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes

Die privaten Grundstücks sind gemäß den Angaben, beschrieben unter E 1 - E 4 zu bepflanzen. 

Je 300 m² nicht überbauter bzw. befestigter Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung des 

Baugebietes mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Durch Planzeichen bzw. textliche 

Festsetzungen festgesetzte Baumpflanzungen können angerechnet werden. 

Bei den freiwachsenden Hecken in den Grünstreifen ist die innere Heckenlinie buchtig auszubilden. 

Gehölzarten

Bäume I. Ordnung

8.6.  FREIFLÄCHENGESTALTUNGSPLAN  (§ 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB)

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Insgesamt ist ein Ausgleichsfläche von rechnerisch 4.719 m³ zu erbringen. 

Der Ausgleichsflächenbedarf wird durch eine Einzahlung in den Bayerischen Naturschutzfonds 

getilgt.
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Lage Bebauungsplan

I. Planzeichnung M 1:1000

Regierungsbezirk Niederbayern
Landkreis Rottal-Inn
Markt Massing

2. Änderung des Bebauungsplanes  

"SO Geratsdorf" (gemäß § 13 BauGB)
mit integrierter Grünordnung

Geratsdorf
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Nachrichtliche Darstellung
Deckblatt Nr. 2

nach 3. Deckblattänderung "SO Geratsdorf" vor 3. Deckblattänderung "SO Geratsdorf"

3. DECKBLATTÄNDERUNG "SO Geratsdorf"; Erweiterung SO1 - Biogasanlage
Fl.Nr.Tlfl. 890; 890/2; Gemarkung Staudach; Markt Massing

MARKT MASSING
BEBAUUNGSPLAN - DECKBLATT Nr. 3
Sondergebiet "SO Geratsdorf"

Planfertiger

Planinhalt

Auftraggeber

Bebauungsplan-Deckblatt Nr. 3 -"SO Geratsdorf"
M. 1/1000

Markt Massing
vertr. durch Hr. 1. BGM Christian Thiel
Berta-Hummel-Straße 2

84323 MassingHr. Christian Thiel, 1. Bürgermeister

Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
Achim Ruhland

AR

L Landschaftsarchitekt
Stadtplaner
J.-von-Eichendorff Str. 37
PLZ   : 94428 Eichendorf
FON  : 0151 / 124 087 13
MAIL : info @ ar-land . de

Achim Ruhland
-   Landschafts
Architektur     -

ENTWURFSFASSUNG VOM 02.07.2026

Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1. Der Markt Massing hat in der Sitzung vom 02.10.2025  gemäß §2 Abs. 1 BauGB
die Änderung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnungsplanung
Sondergebiet "SO Geratsdorf" mit Deckblatt Nr. 3 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ..................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
..................... hat in der Zeit vom ..................... bis ..................... stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß §4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom ..................... hat in der Zeit vom ..................... bis ..................... stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................. wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom .................. bis ................... beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom .................. wurde mit der
Begründung gemäß §3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................. bis ................... 
ausgelegt.

6. Die Marktgemeinde Massing hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ...............
den Bebauungsplan gemäß §10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................. als
Satzung beschlossen.

....................................................., den .......................
(Gemeinde Massing)

(Siegel)
.....................................................................................
(1. Bürgermeister  Herr Thiel)

7. Ausgefertigt

....................................................., den .......................
(Gemeinde Massing)

(Siegel)
.....................................................................................
(1. Bürgermeister  Herr Thiel)

8. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am
......................... gemäß §10 Abs. 3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden
in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des §44 Abs. 3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215
BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

....................................................., den .......................
(Gemeinde Massing)

(Siegel)
.....................................................................................
(1. Bürgermeister  Herr Thiel)

I. PRÄAMBEL

Der Markt Massing im Landkreis Rottal-Inn erlässt auf Grund
- der §§ 2 Abs. 1,9, 10 Baugesetzbuch (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanzV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, das 
Bebauungsplan Deckblatt Nr. 3  "SO Geratsdorf" als Satzung.

§1 Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des 3. Bebauungsplan-Deckblattes
"SO Geratsdorf" ist die Planzeichnung  M. 1/1000 vom 02.10.2025
maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung

§2 Bestandteil der Satzung
Das  Bebauungsplan-Deckblatt Nr. 3 des  "SO Geratsdorf" besteht aus:
1) Planzeichnung (M. 1/1000) mit zeichnerischen Teil vom ...................

mit auf dem Plan dargestellten planlichen und textlichen Festsetzungen; 
2) Begründung vom ...................
3) Umweltbericht vom ...................

Markt Massing , den ......................................... ...................................................
Christian Thiel, 1. Bürgermeister

Es werden bei der 3. Deckblattänderung nur diejenigen Festsetzungen geändert, die durch die 
Überplanung und Erweiterung der SO1 Fläche betroffen sind. Die Änderungen werden in rot dargestellt. 
Die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Deckblattes Nr. 2 bleiben von der Änderung
unberührt und behalten Rechtskraft. Inhaltlich wichtige Festsetzungen werden im Deckblatt Nr. 3 
nachrichtlich übernommen.

II. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2) BauNVO 1990

SO1 : Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren für den
Einsatz von Biogas aus der Landwirtschaft

2.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16, §19, §20 BauNVO)
Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige
Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

2.1 GRZ bis maximal 0,6
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §19 Abs. 4 BauNVO
bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ausgeschöpft werden.

2.2 Wandhöhe:
Die Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der
Wand.

SO1:
Betriebsgebäude mit Lagerhalle:
maximale Wand-/ Firsthöhe: 11,00 m
Gärrestelager Neu 22,00 m
Gärrestelager Umbau 16,00 m
Nachgärer Umbau 11,00 m
Überdachung Fahrsilo 14,00 m
Pufferspeicher Neu 17,00 m

3.0 BAUWEISE, BAUGRENZEN
(§9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.2 Baugrenze

5.0 SONSTIGE PLANZEICHEN

5.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches d. Deckblatt
Nr. 3; § 9 (7) BauGB (Innenkante)

5.3 Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der Bundesstraße
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 6 FStrG)

5.4 festgesetzter Höhenfestpunkt für Bereich des Deckblatt Nr.3
= OK FFB bestehendes Geflügelmistlager;
die fertige Endhöhe ist mit einem Spielraum von +/- 50cm
zum festgesetzten Höhenbezugspunkt verbindlich.

7.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ/LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

7.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

E1 Pflanzung von 3-4 reihigen Gehölzpflanzungen bestehend
aus Sträuchern (90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf
der gesamten Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen.

E2 Pflanzung von 2-3 reihigen Gehölzpflanzungen bestehend
aus Sträuchern (90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf
der gesamten Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen.

9.0 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

9.1 Flächen für die Landwirtschaft

10.0 HINWEISE: KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

10.1 Flurstücksgrenze m. Grenzstein

10.2 Flurstücksnummer

10.3 bestehende Bebauung (s. Beschriftung)

10.4 geplante Bebauung (s. Beschriftung)

10.13 Böschung geplant

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH §9 Abs. 1 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
Sonstiges Sondergebiet / gemäß §11, (2) BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren
mit Fahrsilos, Betriebsgebäude, Fermenter, Nachfermenter, Endlager,
Gasspeicher, Pufferspeicher

1.2 Bauweise (§22 BauNVO)
Für das Baugebiet gilt abweichende Bauweise:
Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die Gebäudelänge festgesetzt.

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH ART 81 BayBO
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

2.1 Dachform: Bereich SO1: Pultdach, Tonnen- bzw. Kuppeldach

2.2 Dachneigung: Pultdach: 5-15°
Tonnen- bzw. Kuppeldach
maximale Stichhöhe 20,0 m

2.3 Dachdeckung: Ziegel- in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich
beschichtete Blechdeckungen (Sandwichplatten) in 
Rot- u. Braun- und Grautönen bzw. Dachdeckung aus Titanzink.
Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht
zulässig. Die Solaranlagen sind in die Dachneigung möglichst
eng an das Dach anliegend zu montieren.

2.4 Dachüberstand: Bei Pultdächern begrenzt auf 1,00 m.

3.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN
(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Bodenmodellierungen des Geländes sind auf dem gesamten Baugrundstück in einer max. 
Höhe von 3,00m zulässig. Die Geländemodellierungen dürfen nur in Form von begrünten Böschungen
erfolgen. Die Abtrags- und Auftragsböschungen durch nicht steiler als 1:2,0 sein. Die Übergänge der
Böschungen sind landschaftsgerecht weich auszuführen.

Stützmauern (§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft und zur
Bundesstraße keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrten, innerhalb
des Baugrundstückes sind Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 2,50m erlaubt.

5.0 WEITERE FESTSETZUNGEN

Genehmigungsfreistellung: Gemäß Art. 58 Abs. 1 Satz 1 BayBO wird die Anwendung der 
Genehmigungsfreistellung für die Bauvorhaben ausgeschlossen.

6.0 LÄRMSCHUTZ

8.0 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

8.1 UMSETZUNG PFLANZQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZQUALITÄTEN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

Die zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 
anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach
Erstellung der privaten und öffentlichen Erschließungsflächen fertigzustellen. Nachpflanzungen
haben den festgesetzten Pflanzuqualitäten zu entsprechen. Die Pflanzqualität muss den 
Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen. Für festgesetzte
Bepflanzungen sind nur die Gehölze unter Punkt 8.3 zu verwenden. Für freiwachsende Hecken
und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 qm.

Pflanzqualitäten:

Bäume I. Ordnung:
Bäume auf öffentlichen Grund: mind. Hochstamm, 3xv., StU 18-20cm
Bäume auf privatem Grund: mind. Hochstamm, 3xv., StU 16-18cm

oder Heister, 200-250cm
Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., StU 12-14cm

oder Heister, 150-200cm

Bei Hecken: Bäume v. Heister, 100-150cm
Sträucher v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60-100cm

8.2 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKS (§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Ein- und Druchgrünung des Baugrundstücks
Die privaten Grundstücke sind gemäß Angaben, bechrieben unter Punkt 7.1 der Planlichen Festsetz
ungen, E1 - E2 für das Deckblatt Nr. 3  zu bepflanzen. Je 300 qm nicht überbauter bzw. befestigter
Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung des Baugebietes mindestens ein Laubbaum zu pflanzen.
Bei den freiwachsenden Hecken in den Grünstreifen ist die innere Heckenlinie buchtig auszubilden.

8.3 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Die im Deckblatt Nr. 2 definierte Pflanzliste Punkt 8.3.1 - 8.3.3 bleibt gültig. Lediglich unter Punkt
8.3.1 Bäume I. Ordnung ist die Esche (Fraxinus excelsior) zu entnehmen. 

8.7 AUSGLEICHSFLÄCHE 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Insgesamt ist eine Ausgleichsfläche von rechnerische 1.415 qm zu erbringen.

IV. HINWEISE

Die Hinweise des Deckblattes Nr. 2 gelten auch für das Deckblatt Nr. 3

Textliche Hinweise Lärmschutz n. Gutachten

In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Absatz 4 BauVorlV 
die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Qualifiziert nachzuweisen ist darin für 
alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende 
anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig 
festgesetzten Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den maßgeblichen 
Immissionsorten einhergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die 
Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallaus-
breitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und 
Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den 
geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu ermitteln 
und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom jeweiligen 
Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten 
Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006-12 errechnen.

SO1
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Es werden bei der 3. Deckblattänderung nur diejenigen Festsetzungen geändert, die durch die 
Überplanung und Erweiterung der SO1 Fläche betroffen sind. Die Änderungen werden in rot dargestellt. 
Die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Deckblattes Nr. 2 bleiben von der Änderung
unberührt und behalten Rechtskraft. Inhaltlich wichtige Festsetzungen werden im Deckblatt Nr. 3 
nachrichtlich übernommen.

II. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2) BauNVO 1990

SO1 : Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren für den
Einsatz von Biogas aus der Landwirtschaft

2.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16, §19, §20 BauNVO)
Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige
Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

2.1 GRZ bis maximal 0,6
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §19 Abs. 4 BauNVO
bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ausgeschöpft werden.

2.2 Wandhöhe:
Die Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der
Wand.

SO1:
Betriebsgebäude mit Lagerhalle:
maximale Wand-/ Firsthöhe: 11,00 m
Gärrestelager Neu 22,00 m
Gärrestelager Umbau 16,00 m
Nachgärer Umbau 11,00 m
Überdachung Fahrsilo 14,00 m
Pufferspeicher Neu 17,00 m

3.0 BAUWEISE, BAUGRENZEN
(§9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.2 Baugrenze

5.0 SONSTIGE PLANZEICHEN

5.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches d. Deckblatt
Nr. 3; § 9 (7) BauGB (Innenkante)

5.3 Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der Bundesstraße
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 6 FStrG)

5.4 festgesetzter Höhenfestpunkt für Bereich des Deckblatt Nr.3
= OK FFB bestehendes Geflügelmistlager;
die fertige Endhöhe ist mit einem Spielraum von +/- 50cm
zum festgesetzten Höhenbezugspunkt verbindlich.

7.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ/LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

7.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

E1 Pflanzung von 3-4 reihigen Gehölzpflanzungen bestehend
aus Sträuchern (90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf
der gesamten Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen.

E2 Pflanzung von 2-3 reihigen Gehölzpflanzungen bestehend
aus Sträuchern (90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf
der gesamten Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen.

9.0 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

9.1 Flächen für die Landwirtschaft

10.0 HINWEISE: KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

10.1 Flurstücksgrenze m. Grenzstein

10.2 Flurstücksnummer

10.3 bestehende Bebauung (s. Beschriftung)

10.4 geplante Bebauung (s. Beschriftung)

10.13 Böschung geplant

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH §9 Abs. 1 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
Sonstiges Sondergebiet / gemäß §11, (2) BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren
mit Fahrsilos, Betriebsgebäude, Fermenter, Nachfermenter, Endlager,
Gasspeicher, Pufferspeicher

1.2 Bauweise (§22 BauNVO)
Für das Baugebiet gilt abweichende Bauweise:
Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die Gebäudelänge festgesetzt.

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH ART 81 BayBO
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

2.1 Dachform: Bereich SO1: Pultdach, Tonnen- bzw. Kuppeldach

2.2 Dachneigung: Pultdach: 5-15°
Tonnen- bzw. Kuppeldach
maximale Stichhöhe 20,0 m

2.3 Dachdeckung: Ziegel- in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich
beschichtete Blechdeckungen (Sandwichplatten) in 
Rot- u. Braun- und Grautönen bzw. Dachdeckung aus Titanzink.
Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht
zulässig. Die Solaranlagen sind in die Dachneigung möglichst
eng an das Dach anliegend zu montieren.

2.4 Dachüberstand: Bei Pultdächern begrenzt auf 1,00 m.

3.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN
(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Bodenmodellierungen des Geländes sind auf dem gesamten Baugrundstück in einer max. 
Höhe von 3,00m zulässig. Die Geländemodellierungen dürfen nur in Form von begrünten Böschungen
erfolgen. Die Abtrags- und Auftragsböschungen durch nicht steiler als 1:2,0 sein. Die Übergänge der
Böschungen sind landschaftsgerecht weich auszuführen.

Stützmauern (§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft und zur
Bundesstraße keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrten, innerhalb
des Baugrundstückes sind Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 2,50m erlaubt.

5.0 WEITERE FESTSETZUNGEN

Genehmigungsfreistellung: Gemäß Art. 58 Abs. 1 Satz 1 BayBO wird die Anwendung der 
Genehmigungsfreistellung für die Bauvorhaben ausgeschlossen.

6.0 LÄRMSCHUTZ

8.0 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

8.1 UMSETZUNG PFLANZQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZQUALITÄTEN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

Die zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 
anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach
Erstellung der privaten und öffentlichen Erschließungsflächen fertigzustellen. Nachpflanzungen
haben den festgesetzten Pflanzuqualitäten zu entsprechen. Die Pflanzqualität muss den 
Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen. Für festgesetzte
Bepflanzungen sind nur die Gehölze unter Punkt 8.3 zu verwenden. Für freiwachsende Hecken
und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 qm.

Pflanzqualitäten:

Bäume I. Ordnung:
Bäume auf öffentlichen Grund: mind. Hochstamm, 3xv., StU 18-20cm
Bäume auf privatem Grund: mind. Hochstamm, 3xv., StU 16-18cm

oder Heister, 200-250cm
Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., StU 12-14cm

oder Heister, 150-200cm

Bei Hecken: Bäume v. Heister, 100-150cm
Sträucher v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60-100cm

8.2 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKS (§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Ein- und Druchgrünung des Baugrundstücks
Die privaten Grundstücke sind gemäß Angaben, bechrieben unter Punkt 7.1 der Planlichen Festsetz
ungen, E1 - E2 für das Deckblatt Nr. 3  zu bepflanzen. Je 300 qm nicht überbauter bzw. befestigter
Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung des Baugebietes mindestens ein Laubbaum zu pflanzen.
Bei den freiwachsenden Hecken in den Grünstreifen ist die innere Heckenlinie buchtig auszubilden.

8.3 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Die im Deckblatt Nr. 2 definierte Pflanzliste Punkt 8.3.1 - 8.3.3 bleibt gültig. Lediglich unter Punkt
8.3.1 Bäume I. Ordnung ist die Esche (Fraxinus excelsior) zu entnehmen. 

8.7 AUSGLEICHSFLÄCHE 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Insgesamt ist eine Ausgleichsfläche von rechnerische 1.415 qm zu erbringen.

IV. HINWEISE

Die Hinweise des Deckblattes Nr. 2 gelten auch für das Deckblatt Nr. 3

Textliche Hinweise Lärmschutz n. Gutachten

In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Absatz 4 BauVorlV 
die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Qualifiziert nachzuweisen ist darin für 
alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende 
anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig 
festgesetzten Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den maßgeblichen 
Immissionsorten einhergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die 
Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallaus-
breitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und 
Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den 
geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu ermitteln 
und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom jeweiligen 
Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten 
Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006-12 errechnen.

- Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß der DIN 45691:2006-12

Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche 
Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:200612 weder tags noch nachts überschreiten:

Die Einhaltung zulässiger Emissionskontingente ist – mit Ausnahme der Regelung zur 
"Relevanzgrenze", die keine Gültigkeit findet – nach den Vorgaben der DIN 45691:200612, 
Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:200612, 
Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.

Es werden bei der 3. Deckblattänderung nur diejenigen Festsetzungen geändert, die durch die 
Überplanung und Erweiterung der SO1 Fläche betroffen sind. Die Änderungen werden in rot dargestellt. 
Die übrigen Festsetzungen des rechtskräftigen Deckblattes Nr. 2 bleiben von der Änderung
unberührt und behalten Rechtskraft. Inhaltlich wichtige Festsetzungen werden im Deckblatt Nr. 3 
nachrichtlich übernommen.

II. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1 Sonstiges Sondergebiet / gemäß § 11, (2) BauNVO 1990

SO1 : Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren für den
Einsatz von Biogas aus der Landwirtschaft

2.0 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16, §19, §20 BauNVO)
Das nachfolgend genannte Nutzungsmaß bezieht sich immer auf das maximal zulässige
Höchstmaß - Mindestwerte werden nicht festgelegt!

2.1 GRZ bis maximal 0,6
Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §19 Abs. 4 BauNVO
bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 ausgeschöpft werden.

2.2 Wandhöhe:
Die Wandhöhe ist das Maß von der festgesetzten Bezugshöhe Punkt II. 5.4 bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der
Wand.

SO1:
Betriebsgebäude mit Lagerhalle:
maximale Wand-/ Firsthöhe: 11,00 m
Gärrestelager Neu 22,00 m
Gärrestelager Umbau 16,00 m
Nachgärer Umbau 11,00 m
Überdachung Fahrsilo 14,00 m
Pufferspeicher Neu 17,00 m

3.0 BAUWEISE, BAUGRENZEN
(§9, Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.2 Baugrenze

5.0 SONSTIGE PLANZEICHEN

5.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches d. Deckblatt
Nr. 3; § 9 (7) BauGB (Innenkante)

5.3 Anbauverbotszone zum Fahrbahnrand der Bundesstraße
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 und Abs. 6 FStrG)

5.4 festgesetzter Höhenfestpunkt für Bereich des Deckblatt Nr.3
= OK FFB bestehendes Geflügelmistlager;
die fertige Endhöhe ist mit einem Spielraum von +/- 50cm
zum festgesetzten Höhenbezugspunkt verbindlich.

7.0 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN NATURSCHUTZ/LANDSCHAFTSPFLEGE
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

7.1 Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

E1 Pflanzung von 3-4 reihigen Gehölzpflanzungen bestehend
aus Sträuchern (90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf
der gesamten Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen.

E2 Pflanzung von 2-3 reihigen Gehölzpflanzungen bestehend
aus Sträuchern (90%) und Bäumen II. Ordnung (10%) auf
der gesamten Länge. Die Auswahl der Pflanzen hat gemäß
der Pflanzenliste Punkt III 8.3.2 und 8.3.3 zu erfolgen.

9.0 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND WALD
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

9.1 Flächen für die Landwirtschaft

10.0 HINWEISE: KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

10.1 Flurstücksgrenze m. Grenzstein

10.2 Flurstücksnummer

10.3 bestehende Bebauung (s. Beschriftung)

10.4 geplante Bebauung (s. Beschriftung)

10.13 Böschung geplant

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH §9 Abs. 1 BauGB

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
Sonstiges Sondergebiet / gemäß §11, (2) BauNVO 1990

SO 1: Biogasanlage mit Verbrennungsmotoren
mit Fahrsilos, Betriebsgebäude, Fermenter, Nachfermenter, Endlager,
Gasspeicher, Pufferspeicher

1.2 Bauweise (§22 BauNVO)
Für das Baugebiet gilt abweichende Bauweise:
Es wird keine Ober- bzw. Untergrenze für die Gebäudelänge festgesetzt.

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH ART 81 BayBO
(§ 9, Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO)

2.1 Dachform: Bereich SO1: Pultdach, Tonnen- bzw. Kuppeldach

2.2 Dachneigung: Pultdach: 5-15°
Tonnen- bzw. Kuppeldach
maximale Stichhöhe 20,0 m

2.3 Dachdeckung: Ziegel- in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich
beschichtete Blechdeckungen (Sandwichplatten) in 
Rot- u. Braun- und Grautönen bzw. Dachdeckung aus Titanzink.
Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht
zulässig. Die Solaranlagen sind in die Dachneigung möglichst
eng an das Dach anliegend zu montieren.

2.4 Dachüberstand: Bei Pultdächern begrenzt auf 1,00 m.

3.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN
(§ 9, Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Bodenmodellierungen des Geländes sind auf dem gesamten Baugrundstück in einer max. 
Höhe von 3,00m zulässig. Die Geländemodellierungen dürfen nur in Form von begrünten Böschungen
erfolgen. Die Abtrags- und Auftragsböschungen durch nicht steiler als 1:2,0 sein. Die Übergänge der
Böschungen sind landschaftsgerecht weich auszuführen.

Stützmauern (§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Zur Terrassierung/ Modellierung des Geländes dürfen im Übergang zur freien Landschaft und zur
Bundesstraße keine Stützmauern verwendet werden. Lediglich im Bereich der Zufahrten, innerhalb
des Baugrundstückes sind Stützmauern bis zu einer maximalen Höhe von 2,50m erlaubt.

5.0 WEITERE FESTSETZUNGEN

Genehmigungsfreistellung: Gemäß Art. 58 Abs. 1 Satz 1 BayBO wird die Anwendung der 
Genehmigungsfreistellung für die Bauvorhaben ausgeschlossen.

6.0 LÄRMSCHUTZ

8.0 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

8.1 UMSETZUNG PFLANZQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZQUALITÄTEN 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)

Die zu begrünenden Flächen sind entsprechend den planlichen und textlichen Festsetzungen 
anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Sie sind spätestens in der Pflanzperiode nach
Erstellung der privaten und öffentlichen Erschließungsflächen fertigzustellen. Nachpflanzungen
haben den festgesetzten Pflanzuqualitäten zu entsprechen. Die Pflanzqualität muss den 
Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen. Für festgesetzte
Bepflanzungen sind nur die Gehölze unter Punkt 8.3 zu verwenden. Für freiwachsende Hecken
und Gehölzgruppen: Pflanzdichte 1 Stück / 1,50 qm.

Pflanzqualitäten:

Bäume I. Ordnung:
Bäume auf öffentlichen Grund: mind. Hochstamm, 3xv., StU 18-20cm
Bäume auf privatem Grund: mind. Hochstamm, 3xv., StU 16-18cm

oder Heister, 200-250cm
Bäume II. Ordnung: mind. Hochstamm, 3xv., StU 12-14cm

oder Heister, 150-200cm

Bei Hecken: Bäume v. Heister, 100-150cm
Sträucher v. Str., mind. 3-5 Triebe, 60-100cm

8.2 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKS (§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Ein- und Druchgrünung des Baugrundstücks
Die privaten Grundstücke sind gemäß Angaben, bechrieben unter Punkt 7.1 der Planlichen Festsetz
ungen, E1 - E2 für das Deckblatt Nr. 3  zu bepflanzen. Je 300 qm nicht überbauter bzw. befestigter
Grundstücksfläche ist zur Durchgrünung des Baugebietes mindestens ein Laubbaum zu pflanzen.
Bei den freiwachsenden Hecken in den Grünstreifen ist die innere Heckenlinie buchtig auszubilden.

8.3 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Die im Deckblatt Nr. 2 definierte Pflanzliste Punkt 8.3.1 - 8.3.3 bleibt gültig. Lediglich unter Punkt
8.3.1 Bäume I. Ordnung ist die Esche (Fraxinus excelsior) zu entnehmen. 

8.7 AUSGLEICHSFLÄCHE 
(§ 9, Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Insgesamt ist eine Ausgleichsfläche von rechnerische 1.415 qm zu erbringen.

IV. HINWEISE

Die Hinweise des Deckblattes Nr. 2 gelten auch für das Deckblatt Nr. 3

Textliche Hinweise Lärmschutz n. Gutachten

In den Einzelgenehmigungsverfahren soll durch die Bauaufsichtsbehörde nach § 1 Absatz 4 BauVorlV 
die Vorlage schalltechnischer Gutachten angeordnet werden. Qualifiziert nachzuweisen ist darin für 
alle maßgeblichen Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm, dass die zu erwartende 
anlagenbezogene Geräuschentwicklung durch das jeweils geplante Vorhaben mit den als zulässig 
festgesetzten Emissionskontingenten LEK respektive mit den damit an den maßgeblichen 
Immissionsorten einhergehenden Immissionskontingenten LIK übereinstimmt. Dazu sind die 
Beurteilungspegel unter den zum Zeitpunkt der Genehmigung tatsächlich anzusetzenden Schallaus-
breitungsverhältnissen (Einrechnung aller Zusatzdämpfungen aus Luftabsorption, Boden- und 
Meteorologieverhältnissen und Abschirmungen sowie Reflexionseinflüsse) entsprechend den 
geltenden Berechnungs- und Beurteilungsrichtlinien (in der Regel nach der TA Lärm) zu ermitteln 
und vergleichend mit den Immissionskontingenten zu bewerten, die sich aus der vom jeweiligen 
Vorhaben in Anspruch genommenen Teilfläche der Emissionsbezugsfläche nach der festgesetzten 
Berechnungsmethodik der DIN 45691:2006-12 errechnen.

- Festsetzung von Emissionskontingenten gemäß der DIN 45691:2006-12

Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf maßgebliche 
Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.3 der TA Lärm die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:200612 weder tags noch nachts überschreiten:

Die Einhaltung zulässiger Emissionskontingente ist – mit Ausnahme der Regelung zur 
"Relevanzgrenze", die keine Gültigkeit findet – nach den Vorgaben der DIN 45691:200612, 
Abschnitt 5 zu prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente erfolgt nach DIN 45691:200612, 
Abschnitt 4.5 unter ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.
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